
Satzung der adesso SE

ABSCHNITT 1
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§1
Firma und Sitz

1. Die Gesellschaft führt die Firma

adesso SE.

2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Dortmund.

§2
Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Beratung bei Auswahl, Einführung und Entwick-
lung von Software-Systemen sowie die Entwicklung von Software. Die Gesellschaft
kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen im In- und Ausland erwerben, veräu-
ßern und gründen, sich an solchen beteiligen oder deren Vertretung übernehmen
und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft ist berech-
tigt, alle Geschäfte einzugehen, die unmittelbar oder mittelbar geeignet sind, dem
vorgenannten Gegenstand des Unternehmens zu dienen.

§3
Grundkapital und Aktien

1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 6.522.272,00 (in Worten:
Euro sechs Millionen fünfhundertzweiundzwanzigtausendzweihundertzwei-
und-siebzig).

2. Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 6.522.272 auf den Inhaber
lautende Stammaktien (nennwertlose Stückaktien). Es wurde in voller Höhe
durch grenzüberschreitende Verschmelzung (Art. 2 Abs. 1, Art. 17 Abs. 2 lit.
a) SE-VO) der im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien, Österreich,
unter FN 503793 y eingetragenen adesso Beteiligungsverwaltung AG als
übertragender Rechtsträger auf die im Handelsregister des Amtsgerichts
Dortmund, Deutschland, unter HRB 20663 eingetragenen adesso AG als
übernehmender Rechtsträger erbracht.

3. Die Aktien lauten auf den Inhaber. Dies gilt auch für neue Aktien, falls nichts
anderes beschlossen wird.

4. Die Gesellschaft ist zur Ausgabe von Gewinnanteils- und Erneuerungsschei-
nen berechtigt.

5. Form und Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteils- und Erneue-

rungsscheine bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.
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6. Ein Anspruch des Aktionärs auf Einzelverbriefung der Aktien oder der Ausgabe
von Gewinnanteils- und Erneuerungsscheinen besteht nicht, soweit dies gesetz-

lich zulässig ist und nicht eine Verbriefung nach den Regeln einer Börse erforder-

lich ist, an der die Aktien zum Handel zugelassen sind. Die Verbriefung ist für

solche Aktien insgesamt ausgeschlossen, die als elektronische Aktien in einem

elektronischen Wertpapierregister eingetragen werden.

7. Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien abwei-

chend von § 60 Abs. 2 AktG geregelt werden (§ 60 Abs. 3 AktG).

8. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital

der Gesellschaft bis zum 31 . Mai 2028 einmalig oder mehrmals um bis zu insge-

samt EUR 1.302.454,00 durch Ausgabe von insgesamt 1.302.454 neuen, auf

den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023). Den Aktionären
steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien können auch von ei-

nern oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden,

sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Bezugsrecht

der Aktionäre ein- oder mehrmalig auszuschließen, a) soweit es erforderlich ist,

um etwaige Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen, b)

soweit die neuen Aktien gegen Sacheinlage, insbesondere in Form von Unter-

nehmen, Teilen von Unternehmen und Beteiligungen an Unternehmen, Lizenz-

rechten oder Forderungen ausgegeben werden oder c) soweit neue Aktien gegen

Bareinlagen ausgegeben werden und der auf die neu auszugebenden Aktien ins-

gesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals den Betrag von insgesamt
EUR 651.227,00 oder, sollte dieser Betrag niedriger sein, von insgesamt 10 %

des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens und zum Zeitpunkt der erstmaligen Aus-

Übung dieser Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bestehenden Grund-

Kapitals (der „Höchstbetrag") nicht überschreitet und der Ausgabepreis der
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesell-

schaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Aus-
gabepreises nicht wesentlich unterschreitet.

Auf den Höchstbetrag ist das auf diejenigen Aktien entfallende Grundkapital an-
zurechnen, die zur Bedienung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschrei-

bungen ausgegeben werden oder auszugeben sind oder die nach dem 1. Juni

2023 gemäß oder in entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert werden. Eine

erfolgte Anrechnung entfällt, soweit Ermächtigungen zur Ausgabe von Wandel-

und/oder Optionsschuldverschreibungen gemäß § 221 Absatz 4 Satz 2, § 186
Absatz 3 Satz 4 AktG oder zur Veräußerung von eigenen

Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8, § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG nach einer Aus-
Übung solcher Ermächtigungen, die zur Anrechnung geführt haben, von der

Hauptversammlung erneut erteilt werden.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung

und ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. Der Auf-

sichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des § 3 der Satzung nach vollständiger oder
teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend der je-

weiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals und, falls das genehmigte Kapital
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bis zum 31. Mai 2028 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden sein sollte,

nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.

9. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 13.500,00 durch
Ausgabe von bis zu 13.500 auf den Inhaber lautende nennbetragslose

Aktien (Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015). Die be-
dingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Optionen,
die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 2. Juni 2015

bis zum 15. Dezember 2019 gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhö-

hung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der ausgegebenen

Optionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Ge-

brauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Optionen keine ei-

genen Aktien gewährt. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Ge-

schäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionen entstehen,

am Gewinn teil.

10. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 285.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 285.000 auf den Inhaber lautende nennbetragslose

Aktien (Stückaktien) bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2020). Die be-
dingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Optionen,
die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 03. Juni

2020 bis zum 15. Dezember 2024 gewährt werden. Die bedingte Kapital-

erhöh ung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber derausgegebe-

nen Optionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft

Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Optionen keine

eigenen Aktien gewährt. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Ge-

schäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionen entstehen,

am Gewinn teil.

11. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 500.000,00 durch Ausgabe
von bis zu 500.000 auf den Inhaber lautende nennbetragslose Aktien (Stückak-

tien) bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2024). Die bedingte Kapitalerhöhung dient
ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 4. Juni 2024 bis zum 15. Dezember 2029 gewährt wer-

den. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inha-

ber der ausgegebenen Optionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der

Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Optionen
keine eigenen Aktien gewährt. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Ge-

schäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionen entstehen, am Ge-

winn teil.

§4
Übernahme des Grundkapitals

Die Gesellschafter leisten ihre Einlagen durch Übertragung als Ganzes (Verschmel-

zung zur Neugründung i. S. von§ 2 Nr. 2. UmwG) der Vermögen der

(a) BOV Computersysteme Gmbh, eingetragen im Handelsregister
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des Amtsgerichtes Düsseldorf unter HRB 34411, und der

(b) BOV Computer-Systeme GmbH, eingetragen im Handelsregister

des Amtsgerichtes Essen unter HRB 9930,

gemäß Verschmelzungsvertrag vom 07. April 2000 (UR-Nr. 299/2000 des Notars

Dipl.- Kfm. LudgerW. Bögemann mitAmtssitz in Essen).

§5
Dauer der Gesellschaft und Geschäftsjahr

1. Die Dauer der Gesellschaft ist auf eine bestimmte Zeit nicht beschränkt.

2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

ABSCHNITT II
VERFASSUNG

A. ORGANE DER GESELLSCHAFT

§6
Dualistisches System

1. Die Gesellschaft hat ein dualistisches Leitungs- und Aufsichtssystem bestehend

aus einem Leitungsorgan (Vorstand) und einem Aufsichtsorgan (Aufsichtsrat).

2. Die Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Haupt-

Versammlung.

B. DER VORSTAND

§7
Zusammensetzung, Beschlüsse, Geschäftsordnung

1. Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens einer Person. Auch wenn

das Grundkapital mehr als EUR 3.000.000 beträgt, kann derAufsichtsrat bestim-

men, dass der Vorstand nur aus einer Person besteht.

2, Die Bestimmung der Anzahl sowie die Bestellung der ordentlichen Vorstands-

mitglieder und der stellvertretenden Vorstandsmitglieder, der Abschluss der An-

stellungsverträge sowie der Widerruf der Bestellung erfolgen durch den Auf-

sichtsrat, ebenso die Ernennung eines Mitglieds des Vorstands zum Vorstands-

Vorsitzenden.

Die Bestellung der Vorstandsmitglieder erfolgt für einen Zeitraum von nicht mehr
als 5 Jahren. Die Amtszeit des Vorstands wird durch den Aufsichtsrat bei der

Bestellung bestimmt.
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3. Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit der an-

wesenden Mitglieder des Vorstands in ordnungsgemäß einzuberufenden Sitzun-

gen gefasst, soweit nicht das Gesetz zwingend eine größere Stimmenmehrheit

vorschreibt. Die Regelung des Art. 50 Abs. 2 Satz 1 SE-VO ist ausgeschlossen.

4. Der Vorstand kann sich durch einstimmigen Beschluss eine Geschäftsordnung

geben, wenn nicht der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung für den Vorstand er-

lassen hat.

§8
Vertretungsmacht und Geschäftsführung

1. Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des Vorstands oder durch ein

Mitglied des Vorstands zusammen mit einem Prokuristen gesetzlich vertre-

ten. Ist nur ein Mitglied des Vorstandes im Amt, vertritt er die Gesellschaft

einzeln.

2. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass Mitglieder des Vorstands einzeln zur

Vertretung der Gesellschaft befugt sind. Der Aufsichtsrat kann einzelnen,

mehreren oder allen Mitgliedern des Vorstandes Befreiung von dem Verbot

der Mehrfachvertretung erteilen (§ 181 BGB, 2. Alternative). § 112 AktG
bleibt unberührt.

3. Die folgenden Arten von Geschäften dürfen nur mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats vorgenommen werden:

(a) Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und Anteilen an Unter-

nehmen, falls der Umsatz des adesso-Konzerns sich durch den Er-

werb o- der die Veräußerung um mehr als 20 % verändern würde;

(b) Erwerb und Veräußerung von Grundstücken;

(c) Kreditaufnahmen, falls durch die Aufnahme des Kredits die Nettover-

schuldung des adesso-Konzerns das Vierfache des EBITDA des letz-

ten Geschäftsjahres überschreiten würde.

4. Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung des Vorstands bestimmen,

dass weitere bestimmte Arten von Geschäften nur mit seiner Zustimmung

vorgenommen werden dürfen. Zudem kann der Aufsichtsrat jederzeit weitere

be- stimmte Arten von Geschäften von seiner Zustimmung abhängig ma-

chen.

C. DER AUFSICHTSRAT

§9
Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer

1. DerAufsichtsrat besteht aus 6 Mitgliedern.
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2. Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung
der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr

nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die

Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann auch

eine kürzere Amtszeit beschließen. Ersatzwahlen für ausgeschiedene Mit-

glieder erfolgen für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds,

sofern die Hauptversammlung die Amtszeit des Nachfolgers nicht abwei-

chend bestimmt. Entsprechendes gilt, falls eine Nachwahl wegen Wahl-

anfechtung notwendig wird.

3. Die Hauptversammlung kann gleichzeitig Ersatzmitglieder bestellen, die in einer

bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge an die Stelle vorzeitig ausscheiden-

der oder durch Wahlanfechtung fortfallender Aufsichtsratsmitglieder treten.

4. Ausscheidende Mitglieder sind wieder wählbar.

5. Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt auch ohne

wichtigen Grund durch textförmliche Erklärung gegenüber dem Vorstand der Ge-

sellschaft unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen zum Monatsende nieder-

legen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann die Amtsniederlegung fristlos

erfolgen. Der Vorstand benachrichtigt den Aufsichtsratsvorsitzenden o- der, im

Falle der Niederlegung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, seinen Stellvertre-

ter unverzüglich. Der Aufsichtsratsvorsitzende oder, im Falle der Niederlegung

durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, sein Stellvertreter kann die Frist abkürzen

oder auf die Einhaltung der Frist verzichten.

6. Ein von der Hauptversammlung gewähltes Mitglied kann von seinem Amt vor

Ablauf der Zeit, für die es gewählt worden ist, durch einen mit einfacher Mehrheit
gefassten Beschluss der Hauptversammlung abberufen werden.

§10
Vorsitz

Der Aufsichtsrat wählt im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsrats-

mitglieder gewählt worden sind, in einer ohne besondere Einberufung stattfinden- den

Sitzung einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter für die in § 9 bestimmte Amtszeit.

Scheidet der Vorsitzende oder der Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt

aus, findet eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen statt. Der Stell-

Vertreter hat nur dann die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden, wenn dieser verhin-

dert ist.

§11
Einberufung, Beschlüsse, Geschäftsordnung, Ausschüsse, Verschwiegenheit

1. Der Aufsichtsrat setzt seine Geschäftsordnung selbst fest. Für die Einberu-

fung zu seinen Sitzungen, seine Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung gel-

ten die nachfolgenden Bestimmungen; in der Geschäftsordnung können hierzu
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ergänzende Bestimmungen getroffen werden. Die Regelung des Art. 50 Abs. 2

Satz 1 SE-VO ist ausgeschlossen.

2. Aufsichtsratssitzungen finden nach Bedarf statt, mindestens jedoch einmal im

Kalendervierteljahr.

3. Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrats und die Bestimmung des Ta-

gungsortes erfolgen durch den Vorsitzenden oder- im Falle seiner Verhinderung

- durch seinen Stellvertreter. Die Einladung soll unter Einhaltung einer Frist von

zwei Wochen erfolgen und muss die einzelnen Punkte der Tagesordnung ange-

ben.

4. Die Mitglieder des Aufsichtsrats können, sofern sie selbst verhindert sind, an

der Sitzung teilzunehmen, ihre schriftliche Stimmabgabe durch andere Auf-

sichtsratsmitglieder in der Aufsichtsratssitzung überreichen lassen (Stimm-

botschaft). Der Vorsitzende kann einen Beschluss des Aufsichtsrats durch

Einholung schriftlicher, textförmlicher, mündlicher oder fernmündlicher Erklä-

rungen herbeiführen, wenn kein Mitglied diesem Verfahren innerhalb einer

vom Vorsitzenden bestimmten angemessenen Frist von längstens einer Wo-

ehe widerspricht.

5. Willenserklärungen des Aufsichtsrats sind im Namen des Aufsichtsrats von

dem Vorsitzenden oder - im Falle seiner Verhinderung - von seinem Stellver-

treter abzugeben. Gleiches gilt für den Empfang von für den Aufsichtsrat be-

stimmten Willenserklärungen.

6. Soweit es das Gesetz nicht verbietet, kann der Aufsichtsrat ihm obliegende

Aufgaben und Rechte auf seinen Vorsitzenden, einzelne seiner Mitglieder

oder auf aus seiner Mitte bestellte Ausschüsse übertragen.

7. Satzungsänderungen, die nur die Fassung betreffen, können vom Aufsichts-

rat vorgenommen werden. Dies gilt auch für die Anpassung der Satzung in-

folge einer Veränderung des Grundkapitals.

8. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben über vertrauliche Berichte und ver-

trauliche Beratungen sowie Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Be-

triebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Auf-

sichtsrat bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren.

§12
Vergütung des Aufsichtsrats

1. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält eine jährliche Vergütung von EUR
25.000. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält eine jährliche Vergütung von

EUR 50.000, sein Stellvertreter eine jährliche Vergütung von EUR 35.000.

2. Für die Tätigkeit in Ausschüssen des Aufsichtsrats erhalten die Mitglieder des
Aufsichtsrats einmalig eine zusätzliche jährliche Vergütung. Einmalig bedeutet,
dass die Vergütung auch nur dann einmal gewährt wird, wenn Tätigkeiten in

mehreren Ausschüssen wahrgenommen werden. Die Zusatzvergütung beträgt

für den Vorsitzenden eines Ausschusses EUR 7.500 und für jedes andere Mit-

glied eines Ausschusses EUR 5.000.
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3. Die Vergütung ist zahlbar nach Feststellung des Jahresabschlusses. Auf-

sichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem
Aufsichtsrat oder einem Ausschuss angehören oder den Vorsitz oder den

stellvertretenden Vorsitz im Aufsichtsrat oder den Vorsitz in einem Aus-

schuss führen, erhalten eine im Verhältnis der Zeit geringere Vergütung.

4. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ferner Ersatz aller Auslagen sowie

Ersatz der auf ihre Vergütung und Auslagen zu entrichtenden Umsatzsteuer.

5. Die Gesellschaft schließt auf ihre Kosten für die Mitglieder des Aufsichtsrats
eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) ge-

gen zivil- und strafrechtliche Inanspruchnahme im Zusammenhang mit der

Wahrnehmung ihrer Mandate in angemessener Höhe ab.

6. Die Regelungen nach diesem § 12 sind erstmals für das am 1.Januar 2023

beginnende Geschäftsjahr anzuwenden. § 12 der Satzung in der Fassung

vor dem Beschluss der Hauptversammlung vom 1.Juni 2023 über die Neu-

fassung des § 12 der Satzung ist letztmalig auf das am 31. Dezember 2022

endende Geschäftsjahr anzuwenden.

D. DIE HAUPTVERSAMMLUNG

§13
Ort und Einberufung

1. Die ordentliche Hauptversammlung, die über die Entlastung des Vorstands und
des Aufsichtsrats, die Gewinnverwendung, die Wahl des Abschlussprüfers oder
- bei Bedarf - die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und in den vom Gesetz vor-
geschriebenen Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses be- schließt,
findet innerhalb der ersten sechs Monate eines jeden Geschäftsjahres statt.

2. Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand einberufen. Das auf Ge-
setz beruhende Recht anderer Personen, die Hauptversammlung einzuberufen,
bleibt unberührt. Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder
am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt.

3. Die Hauptversammlung wird mindestens 30 Tage vor dem Tag der Hauptver-

Sammlung vom Vorstand oder in den im Gesetz vorgeschriebenen Fällen vom

Aufsichtsrat einberufen. Die Mindestfrist des Satzes 1 verlängert sich um die

Tage der Anmeldefrist nach § 14 Abs. 1 der Satzung. Für die Fristberechnung

gilt die gesetzliche Regelung.

4. Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats gemäß § 17 Abs. 2 hat der Vor-

stand unverzüglich die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen.

5. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorzusehen,

dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer

Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle
Hauptversammlung). Diese Ermächtigung gilt nur für Hauptversammlungen, die

bis zum Ablauf des 30. Juni 2027 stattfinden.
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§14
Teilnahmerecht

1. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei

der Gesellschaft anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Haupt-

Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Die Anmeldung

und der Nachweis müssen der Gesellschaft bei dieser oder einer für die Gesell-

schaft empfangsberechtigten Stelle unter der in der Einberufung hierfür mitge-

teilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen. In der

Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vor- gesehen

sein. Für die Fristberechnung gilt die gesetzliche Regelung.

2. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung

des Stimmrechts ist nachzuweisen. Hierfür ist ein Nachweis des Anteilsbesitzes

in Textform durch den Letztintermediär gern. § 67c Abs. 3 AktG ausreichend.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss des 22.

Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen. Im Verhältnis zur Gesellschaft

gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder für die Ausübung des
Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat.

3. Der Vorstand ist ermächtigt, die vollständige oder teilweise Bild- und Tonüber-

tragung der Hauptversammlung in einer von ihm näher zu bestimmenden Weise

zuzulassen. Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die

Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat.

4. Aufsichtsratsmitgliedern ist in Abstimmung mit dem Versammlungsleiter die
Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege von Ton- und Bildübertra-

gung in den Fällen ausnahmsweise gestattet, in denen sie dienstlich bedingt

verhindert sind ober mit erheblichem Zeit- oder Kostenaufwand verbundene

Reisen zum Ort der Hauptversammlung in Kauf nehmen müssten. Im Fall der

virtuellen Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder

ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung ist den Aufsichtsrats-

mitgliedern generell die Teilnahme im Wege der Bild- und Tonübertragung
gestattet.

§15
Leiter der Hauptversammlung

1. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichts-

rats. Im Falle seiner Verhinderung übernimmt ein von diesem oder hilfsweise

vom Aufsichtsrat zu bestimmendes Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz.

Alternativ kann ein externer Versammlungsleiter vom Aufsichtsrat bestimmt

werden. Ist keiner von diesen erschienen oder zur Leitung der Versammlung

bereit, wird der Versammlungsleiter durch den Aufsichtsrat gewählt.

2. Der Versammlungsleiter kann eine von der Ankündigung in der Tagesord-

nung abweichende Reihenfolge derVerhandlungsgegenstände bestimmen.
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Er regelt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Ablauf der Haupt-

Versammlung, insbesondere Art, Form und Reihenfolge der Abstimmung.

3. Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeit-

lich angemessen beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der

Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemesse-

nen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für die Aussprache

zu einzelnen Tagesordnungspunkten sowie für einzelne Frage- oder Rede-

beitrage festzulegen. Darüber hinaus kann der Versammlungsleiter den

Schluss der Debatte anordnen, soweit dies für eine ordnungsgemäße Durch-

führung der Hauptversammlung erforderlich ist. Hiervon unberührt bleiben

weitere Rechte des Versammlungsleiters, das Frage- und Rederecht der Ak-

tionäre nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen oder sonstiger in der

Rechtsprechung anerkannter Grundsätze zu beschränken.

§16
Beschlussfassung und Wahlen

1. Jede Aktie (nennwertlose Stückaktie) gewährt in der Hauptversammlung
eine Stimme.

2. Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung

der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-

über der Gesellschaft bedürfen, soweit- das Gesetz nichts anderes be-

stimmt, der Textform. Der Widerruf kann aber auch durch persönliches Er-

scheinen des Aktionärs zur Hauptversammlung erfolgen. Einzelheiten hin-

sichtlich der Erteilung der Vollmacht, des Widerrufs und des Nachweises

werden in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. Der

Nachweis der Bevollmächtigung kann der Gesellschaft in jedem Fall auf ei-
nern in der Einberufung näher zu bestimmenden Weg elektronischer Kom-

munikation übermittelt werden. In der Einberufung kann auch eine Erleichte-

rung des Formerfordernisses bestimmt wer- den. § 135 AktG bleibt unbe-

rührt.

3. Soweit diese Satzung oder gesetzliche Bestimmungen keine größere Mehr-

heit zwingend vorschreiben, werden Beschlüsse der Hauptversammlung mit

einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Soweit gesetzliche

Bestimmungen außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschrei-

ben, genügt, soweit keine größere Kapitalmehrheit zwingend in dieser Sat-

zung oder gesetzlichen Bestimmungen vorgeschrieben ist, die einfache

Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten

Grundkapitals. Eine Aufhebung oder Änderung dieses § 16 Abs. 3 der

Satzung bedarf einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln des bei der
Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals.

4. Bei Stimmengleichheit gilt, ausgenommen bei Wahlen, ein Antrag als abge-

lehnt,

5. Sofern bei Einzelwahlen mit zwei oder mehreren Wahlkandidaten im ersten

Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht wird, findet eine
Stichwahl unter den beiden Personen statt, die die beiden höchsten
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Stimmenzahlen erhalten haben. Bei der Stichwahl entscheidet die höhere

Stimmenzahl, bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los.

6. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptver-

Sammlung auch ohne physische Anwesenheit anderen Ort und ohne einen

Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz

oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen. Fer-

ner ist der Vorstand ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen,

auch ohne an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege

elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist
jeweils auch ermächtigt, die Einzelheiten zum Verfahren zu treffen. Diese

werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.

ABSCHNITT III
JAHRESABSCHLUSS, GEWINNVERWENDUNG

§17
Jahresabschluss

1. Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den Jah-

resabschluss, den Lagebericht, den Konzernabschluss und den Konzernla-

gebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und diese zusam-

men mit einem Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns unverzüg-

lich dem Aufsichtsrat vorzulegen. Der Aufsichtsrat erteilt dem Abschlussprü-

fer den Prüfungsauftrag für den Jahresabschluss.

2. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Kon-

zernabschluss und den Konzernlagebericht sowie den Vorschlag für die

Verwendung des Bilanzgewinns unter Hinzuziehung des Abschlusspm-

fers der Gesellschaft zu prüfen und über das Ergebnis seiner Prüfung

schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Er hat seinen Bericht

innerhalb eines Monats, nach- dem ihm die Vorlagen zugegangen sind,

dem Vorstand

, zuzuleiten; § 171 Abs. 3 Satz 2 Aktiengesetz bleibt unberührt.

3. Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss und den Kon-

zernabschluss, so ist der Jahresabschluss mit seiner Billigung auch fest-

gestellt.

4. Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats hier-

über, der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzge-

winns, der Konzernabschluss, der Konzernlagebericht und der Bericht

des Aufsichtsrats hier- über sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung der

ordentlichen Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesell-

schaft zur Einsicht für die Aktionäre auszulegen. Jedem Aktionär sind auf

sein Verlangen der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bericht des

Aufsichtsrats hierüber, der Vorschlag des Vor- Stands für die Verwen-

düng des Bilanzgewinns, der Konzernabschluss, der Konzernlagebericht
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und der Bericht des Aufsichtsrats hierüber zu übersenden.

§18
Gewinnverwendung

1. Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können

sie den Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzliche Rück-

läge einzustellenden Beträge und eines Verlustvortrages verbleibt, ganz

oder zum Teil in andere Gewinnrücklagen einstellen.

Die Einstellung von mehr als der Hälfte des Jahresüberschusses ist nicht

zu- lässig, soweit nach der Einstellung die anderen Gewinnrücklagen die

Hälfte des Grundkapitals übersteigen würden.

2. Stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss fest, so ist ein Viertel

des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen. Bei

der Berechnung des in andere Gewinnrücklagen einzustellenden Teils

des Jahresüberschusses sind vorweg Zuweisungen zur gesetzlichen

Rücklage und Verlustvorträge abzuziehen.

ABSCHNITT IV
SONSTIGES

§19
Gründungsaufwand

1. Den Gründungsaufwand trägt die Gesellschaft bis zur Höhe von

250.000,00 DM.

2. In den Satzungen der in Absatz 1 genannten Gesellschaften ist in Hinblick

auf den Gründungsaufwand vereinbart:

(a) BOV Computersysteme Gmbh, eingetragen im Handelsregister

des Amtsgerichtes Essen unter HRB 9930:

§ 13: Die Gesellschaft trägt die mit ihrer Gründung verbundenen Kos-
ten der Eintragung und der Bekanntmachungen sowie die Gesell-

schaftssteuer bis zur Höhe eines Betrages von 4.000,00 DM.

(b) BOV Computersysteme GmbH, eingetragen im Handelsregister
des Amtsgerichtes Düsseldorf unter HRB 34411:

§ 13: Die Gesellschaft trägt die mit ihrer Gründung verbundenen Kos-

ten der Eintragung und der Bekanntmachungen sowie die Gesell-

schaftssteuer bis zur Höhe eines Betrages von 2.000,00 DM.
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3. Die Gesellschaft trägt den Aufwand der Gründung der adesso SE durch

grenzüberschreitende Verschmelzung (Art. 2 Abs. 1, Art. 17 Abs. 2 lit. a) SE-

VO) der im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien, Österreich, unter FN

503793 y ein- getragenen adesso Beteiligungsverwaltung AG als übertragen-

der Rechtsträger auf die im Handelsregister des Amtsgerichts Dortmund,

Deutschland, unter HRB 20663 eingetragenen adesso AG als übernehmen-

der Rechtsträger, bis zu einem Höchstbetrag von EUR 400.000,00.

§20
Bekanntmachungen

1. Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger für die

Bundesrepublik Deutschland, soweit sie nicht nach zwingenden gesetzli-

chen Bestimmungen, insbesondere nach Art. 14SE-VO, in anderen Medien

erfolgen müssen.

2. Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft

können mit deren Zustimmung auch im Wege der Datenfernübertragung

übermittelt werden.
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BescheinigunggemäßS 181AKtG

Gemäß § 181 AKtG bescheinige ich hiermit in meiner Eigenschaft als Notar, dass die geän-

derten Bestimmungen der Satzung der

adesso SE mit dem Sitz in Dortmund,

mit dem Beschluss in meiner Urkunde vom 03. Juni 2025 (Nr. 489/2025 meines Urkunden-

Verzeichnisses) über die Satzungsänderung und die unveränderten Bestimmungen mit dem

zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertra-

ges übereinstimmen.

^05SZ^
r^,w\c)\

^1

Dortmund, den 03. Juni 2025

Dr. Thorsten Mätzigv^/~(X)g$
Notar

^
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